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Hegegemeinschaften

(1) Die JagdausUbungsberechtigten von benachbarten Jagdgebieten kdnnen sich im Interesse der groRBraumigen Hege
einer oder mehrerer Wildarten, insbesondere zur Erzielung und Erhaltung einer tragbaren Wilddichte, eines der
Wildart nach biologischen Erkenntnissen entsprechenden Geschlechterverhdltnisses und Altersklassenaufbaues, zu
einer Hegegemeinschaft zusammenschliel3en.

(2) Die Bildung von Hegegemeinschaften im Sinne des Abs 1 ist dem Bezirksjagermeister unter Vorlage ihrer Satzungen

anzuzeigen.

In Kraft seit 06.05.2000 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-jg/paragraf/62
file:///

	§ 62 K-JG
	K-JG - Kärntner Jagdgesetz 2000 - K-JG


